
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MITTEILUNGSBLATT 
 
 

Studienjahr 2009/2010 – Ausgegeben am 25.06.2010 – 32. Stück 
Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. 
 

C U R R I C U L A 
 
206. 3. (geringfügige) Änderung des Curriculums für das Magisterstudium 
Volkswirtschaftslehre 

 
Der Senat hat in seiner Sitzung am 17. Juni 2010  die von der gemäß § 25 Abs. 8 Z. 3 und Abs. 
10 des Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten 
Curricularkommission vom 08. Juni 2010 beschlossene 3. Änderung des Curriculums für das 
Magisterstudium Volkswirtschaftslehre, veröffentlicht am 06.06.2006 im Mitteilungsblatt 
der Universität Wien, 33. Stück, Nr. 210, 1. Änderung veröffentlicht am 11.02.2009  im 
Mitteilungsblatt der Universität Wien, 11. Stück, Nr. 91, in der nachfolgenden Fassung 
genehmigt. 
 
1.1 Ändern der ECTS-Punkte in § 5 (4), die aus dem Magisterstudium Volkswirtschaftslehre 

vorgezogen werden dürfen von 12 auf 30: 
 

§ 5 (4) lautet demnach: 
 
(4) Lehrveranstaltungen aus dem Magisterstudium Volkswirtschaftslehre im Ausmaß von 
maximal 30 ECTS-Punkten können bereits vor Zulassung zu diesem Studium besucht 
werden, wenn die oder der Studierende zum Bakkalaureatsstudium Volkswirtschaftslehre 
an der Universität Wien zugelassen ist und in diesem bereits alle zur 
Studieneingangsphase und zu den Pflichtfächern gehörenden Module positiv absolviert 
hat. Das Vorziehen von Magister-Lehrveranstaltungen im Bakkalaureatsstudium ist von 
der Studienprogrammleiterin bzw. vom Studienprogrammleiter im Vorhinein zu 
genehmigen. 
 

2. Inkrafttreten 
 

An § 18 (2) wird folgender Absatz (3) angefügt: 
(3) Die Änderung des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes vom 25. Juni 
2010, Nr. 206, Stück 32, tritt mit 1. Oktober 2010 in Kraft. 

 
Im Namen des Senates:  

Der Vorsitzende der Curricularkommission 
H r a c h o v e c  

 
 


